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Maßstab   1  :  750
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Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

öffentliche
Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie auch
gegenüber Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung

Zufahrt/Einfahrt/Ausfahrt

Fläche für Wald
(§9 Abb, 1 Nr 18b Bau GB)

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.v.m §23 BauNVO)

private  Grünfläche

Flächen Wald

zu erhaltender Baum
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Sonstige Festsetzungen

Flächen für Stellplätze, Garagen
und Gemeinschaftsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4,  BauGB)

Stellplatz

Garage

Geplanter
Landschaftsbestandteil
(§ 9 Abs. 6 BauGB)

A: FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

Vollgeschosse als
Höchstgrenze z.B. 2
(§ 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO)

Art und Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Urbanes Gebiet
(Zulässig sind ausschließlich Anlage gem.
§6a Abs. 2 BauNVO)

Bauweise, überbaubare
Grundstücksflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Grenze des räumlichen
Geltungsbereiches des
Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Grundfläche max. in m²
(§ 19 BauNVO)

Geschossfläche max. in m²
(§ 20 Abs. 2 BauNVO)

Flächen für das Anpflanzen bzw.
Bindungen für Bepflanzungen und
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

1.1

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

3.

Baugrenze
(§ 23 Abs. 3 BauNVO)3.1

4.

4.1

4.2

6.

6.1

7.

7.1

8.

8.1

8.2

8.3

9.

5.

5.2

MU

II

GR

GF

Ga

St

LB12

private Verkehrsfläche4.3

Biotope
(§ 9 Abs. 6 BauGB)

Wendekreis für Müllfahrzeuge

Flachdach (0°-3° Dachneigung)
begrünt
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 Abs. 1 Nr. 1
BayBO)

9.1 FD

Bodendenkmäler
(§ 9 Abs. 6 BauGB)

Stützmauer11

Bestehende Flurstücksnummer

Höhenlinien

Bestehende Gebäude

410.00

3456/1

8

Abbruch baulicher Anlagen

B: HINWEISE DURCH PLANZEICHEN

Bio

2

3

4

3.           Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 24 BauGB) - Lichtemissionen
Bei der Beleuchtung von privaten Flächen sind abgeschirmte Leuchten zu verwenden, deren
Leuchtkegel in Richtung Boden ausgerichtet ist. Zulässig ist eine Beleuchtungsstärke von max. 5 Lux;
zu verwenden sind dabei Leuchtmittel mit geringem Anteil an UV- und Blaulicht wie z.B.
bernsteinfarbene bis warmweiße LED, (Orientierung: Farbtemperatur 1700 bis 2400 Kelvin, max. 3000
Kelvin)
Es sind Leuchtdichten von max. 50 cd/m² für kleinflächige Anstrahlungen bzw. selbstleuchtende Flächen
mit weniger als 10 m² bzw. Leuchtdichten von max. 2 cd/m² für Anstrahlungen bzw. selbstleuchtende
Flächen mit mehr als 10 m² zulässig. Hintergründe sind dunkel zu halten.
Leuchten zu Dekorationszwecken wie beispielsweise Kugellampen und Strahler, die Bäume, Fassaden
oder Fahnen beleuchten, sind unzulässig. Ausgenommen ist dabei explizit die Weihnachtsbeleuchtung.
Leuchtmittel mit weniger als 50 Lumen bleiben hierbei außer Betracht.

4.         Maßnahmen zur Verringerung der Flächenversiegelung und zum Schutz des Grundwassers (§ 9
Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
Wege, Einfahrten, Stellplätze und sonstige befestigte Flächen sind mit wasserdurchlässigen Belägen
(z. B. Natursteinpflaster, Kies- oder Schotterflächen, Rasengittersteine oder Pflaster mit Rasenfugen)
auszubilden und müssen zum Zeitpunkt der Herstellung einen Endabflussbeiwert von 0,6 oder kleiner
aufweisen.

5.           Einfriedungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)
Als Einfriedungen sind weiterhin Hecken mit heimischen, standortgerechten Laubgehölzen in
geschnittener und freiwachsender Form, Höhe max. 2 m zulässig.

6. Dachbegrünung (§ 9 Abs. 1 Nr. 16c und 25 BauGB)
Flachdächer (Dächer bis zu 10° Neigung) sind flächig zu begrünen. Es ist eine durchwurzelbare
Mindestschichtdicke von 20 cm vorzusehen. Dies gilt nicht bei der Anordnung notwendiger technischer
Anlagen sowie bei der Anordnung von für Erholungszwecke nutzbare Freibereiche (z.B. Dachterrassen
und -gärten, Spielbereiche). Von der durchwurzelbaren Mindestschichtdicke kann ausnahmsweise
abgewichen werden, wenn ein hinsichtlich der Niederschlagwasserrückhaltung und klimatechnischer
Wirksamkeit gleichwertiger anderer Dachaufbau verwendet wird (z.B. Retentionsdach).

7.       Begrünung nicht überbaubarer Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO und § 9 Abs.
1 Nr. 25 BauGB)
Die privaten, nicht überbaubaren Flächen sind als Grünflächen oder gärtnerisch anzulegen, z.B. als
Extensivrasen, Blumenwiese, Staudenbeet und auf Dauer zu erhalten. Im Traufbereich der Gebäude
sind Steinschüttungen zulässig. Befestigungen für Terrassen, Zufahrten und Flächen für die innere
Erschließung (Wege, Abstellanlagen für Fahrräder und Müll) sind zulässig. Sie sind auf das notwendige
Mindestmaß zu beschränken. Kunstrasenflächen sind unzulässig.

8. Pflanzgebot - Gehölzpflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
Zusammenhängende Kfz-Stellplätze (Parkplätze) sind durch Baumpflanzungen zu gliedern. Hierzu ist je
4 Kfz-Stellplätze ein standortgerechter Laubbaum der 2. Wuchsordnung (Stammumfang 16 - 18 cm) zu
pflanzen. Je volle 15 Stellplätze ist ein Baum durch einen Laubbaum 1. Wuchsordnung (Stammumfang
20 - 25 cm) zu ersetzen. Die Bäume sind gegen Anfahren zu sichern. Die begrünte Fläche der
Baumscheibe ist vor Verdichtung des Wurzelraums zu schützen.
Bei den Baumpflanzungen inkl. der Herstellung von Baumgruben sind die "Empfehlungen für
Baumpflanzungen", Teile 1 und 2 der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung, Landschaftsbau
e.V. (FLL) zu beachten.

9. Pflanzgebot - Zeitraum (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
Die gemäß, Festsetzung C 8, Pflanzgebot - Gehölzpflanzungen, festgesetzte Bepflanzung ist innerhalb
von 12 Monaten nach Aufnahme der jeweiligen Nutzung der Gebäude herzustellen.

10. Erhalt von Gehölzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)
Die gemäß den Bestimmungen dieser Satzung herzustellende Bepflanzung ist zu pflegen, zu erhalten
und bei Verlust den vorgenannten Festsetzungen entsprechend nachzupflanzen. Sollten als zu erhalten
festgesetzte Gehölze durch Schadorganismen, Witterungseinflüsse oder aus sonstigen Gründen
verloren gehen, so ist der festgesetzte Zustand innerhalb von 12 Monaten durch Ersatzpflanzungen
wieder herzustellen; dabei sind Einzelbäume in der gleichen Baumart in der Qualität 4x verpflanzt,
Stammumfang min. 20 - 25 cm an derselben Stelle nachzupflanzen.

11.         Vogelschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
Auf Glasflächen ab einer Größe von 6 m², freistehenden, an Gebäuden angebauten oder zwischen
Gebäuden eingebundenen Glaswänden, transparenten Durchgängen, Übereckverglasungen,
spiegelnden Scheiben und solchen mit stark reflektierender Beschichtung (> 30 % Außenreflexionsgrad)
und Bauwerken oder Fassadenelementen mit ähnlich hohem Kollisionsrisiko für Vögel sind geprüfte
Muster gegen Vogelschlag anzubringen.

Hinweis:
Bei der Gestaltung wird empfohlen Fachleute hinzuzuziehen, da bereits kleine Abweichungen die
Schutzmaßnahme unwirksam machen.
Geprüfte Vogelschutzmuster:
- flächige Aufbringung: freie Stellen sollten kleiner als 10 cm sein (Handflächenregel).
- außenseitige Anbringung reduziert auch Spiegelungen.
- vorzugsweise geprüftes Vogelschutzmuster mit gutem Kontrast zum Hintergrund
- Punktraster: min. 25 % Deckungsgrad bei min. 5 mm Durchmesser oder min. 15 % Deckungsgrad ab

30 mm Durchmesser
- vertikale Linien: min. 5 mm breit bei max. 10 cm Abstand (bei schlechtem Kontrast sind breitere Linien

erforderlich)
- Horizontale Linien: min. 3 mm breit bei max. 3 cm Abstand oder min. 5 mm breit bei max. 5 cm

Abstand
- Farben: günstig sind Rot oder Orange, vertikale Linien sind etwas günstiger als horizontal.
- Bei starkem Kontrast kann der Deckungsrad reduziert werden.

Bei geplanten derartigen Baumaßnahmen ist sicherzustellen, dass auf den Grundstücken genügend
Flächen zur Versickerung der anfallenden Niederschlagswasser bereitstehen. Vormals versiegelte
Flächen sind im Zuge von Baumaßnahmen zu entsiegeln und versickerungsoffen zu gestalten. Der
Untergrund ist bei eventueller Nichteignung durch entsprechende Bodenaustausch- /
Sanierungsmaßnahmen für eine Versickerungseignung zu ertüchtigen. Ein Notüberlauf ins öffentliche
Kanalnetz ist nicht zulässig! Sämtliche Versickerungsanlagen sind mit der Fachkundigen Stelle der
Wasserwirtschaft des Amtes für Umwelt-, Klima und Naturschutz der Stadt Landshut, FB Umweltschutz,
abzustimmen. Dabei sind die Niederschlagsfreistellungsverordnung (NWFreiV), die Technische Regeln
zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW),
sowie die entsprechenden DWA-Merk- und Arbeitsblätter zu beachten. Vorrangig sollte das
Niederschlagswasser über die belebte Oberbodenzone versickert werden. Sollte eine Versickerung
jedoch nachweislich (z.B. Bodengutachten) nicht möglich sein, so sind bei Neuschaffung bzw.
Vergrößerung bestehender versiegelter Niederschlagswassereinleitungsflächen ausreichend
dimensionierte und geeignete Rückhalteeinrichtungen mit gedrosseltem Ablauf ins öffentliche
Kanalsystem herzustellen. Bei der Dimensionierung der Rückhalteeinrichtungen ist ein Volumen von
min. 15 l/m² versiegelter einzuleitender Fläche anzusetzen, die Festlegung der Drosselablaufmengen
wird bei Bedarf im Rahmen des Genehmigungsverfahrens der Grundstücksentwässerung geregelt.
Alternativ ist eine Dachbegrünung mit geschlossener Pflanzendecke anrechenbar. Sollte eine
Brauchwassernutzung angestrebt werden, so ist zur Erfassung hierbei anfallender
Schmutzwassermengen ein zweiter Wasserzähler zusätzl. zum Frischwasserzähler vorzusehen.
Bauliche Anlagen sind vor Oberflächenwasser und vor Rückstau aus dem Kanalnetz zu schützen (z.B.
OK-Fußboden-EG = 20 - 30 cm über OK-Straße, bei Bedarf Einsatz geeigneter
Rückstauschutzeinrichtungen für Entwässerungsgegenstände unterhalb der Rückstauebene).

             Die Einleitung von Grund-, Quell- und Sickerwasser in die öffentliche Entwässerungsanlage ist gemäß §
15 Abs. 2 Ziff. 6 der Entwässerungssatzung der Stadt Landshut (EWS) verboten. Das Einleitverbot gilt
ebenso für Drainagewasser.

5. Sturzflut
Im September 2023 wurde eine erweiterte hydraulische Untersuchung erstellt. Das
Untersuchungsgebiet umfasst das gesamte hydrologische Einzugsgebiet, sowie die Fließwege
unterstrom von Flur-Nr. 539 Gmkg. Landshut. Diese Untersuchung muss bei einer zukünftigen Planung
in dem Gebiet mitbeachtet und dementsprechende Vorkehrungen getroffen werden.

6.       Leitungsanlagen
Im Geltungsbereich befinden sich Leitungsanlagen der Stadtwerke Landshut, der Vodafone GmbH und
der Telekom Deutschland GmbH. Die Anlagen der verschiedenen Netzbetreiber sind durch mindestens
2 Metern beidseitig freizuhalten, bei Bautätigkeiten zu schützen und zu sichern und vorhandene
Überdeckungen dürfen nicht verringert werden. Innerhalb dieses Schutzstreifens dürfen keine baulichen
Anlagen errichtet werden, die den Betrieb oder die Zugänglichkeit der Leitungen beeinträchtigen
könnten. Dies gilt auch für temporäre Einrichtungen wie fliegende Bauten, Materiallager oder
Baucontainer. Sollten im Zuge der Baumaßnahmen Leitungen abgetrennt oder verlegt werden müssen,
ist rechtzeitig ein entsprechender Antrag bei den Netzbetreibern zu stellen. Bei Baumpflanzungen ist
das Merkblatt DWA-M 162 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle" (Februar 2013) zu beachten.

7. Immissionsschutz
Bei der Beleuchtung der privaten und öffentlichen Flächen des Planungsgebietes wird empfohlen,
möglichst niedrige Lichtpunkthöhen zu wählen sowie, soweit mit den Belangen der öffentlichen
Sicherheit vereinbar, die Beleuchtungszeiten mit Zeitschaltuhren zu regulieren.
Die Tiefgaragenausfahrten sind so auszulegen, dass eine Beeinträchtigung gegenüberliegender
Wohnnutzungen durch Lichtimmissionen ausfahrender Fahrzeuge vermieden wird.
Photovoltaikanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass an den maßgeblichen benachbarten
Immissionssorten keine erheblichen Belästigungen durch Lichtimmissionen (z.B. Blendwirkung)
auftreten (Hinweis: Die Blendwirkungen können durch geeignete Modulausrichtung, Modulneigung
und/oder Fabrikat der Module (reflexionsarm) beeinflusst bzw. gewährleistet werden. Die Beurteilung
der Blendwirkung erfolgt nach dem „Hinweis zur Messung, Beurteilung und Minderung von
Lichtimmissionen“ der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) vom 13.09.2012).

8. Erdwärme / Heizölverbrauchsanlagen
Bezüglich der thermischen Nutzung von Erdwärme bzw. des Betriebs von Heizölverbraucheranlagen
wird auf die Anzeigepflicht gem. § 49 WHG i.V.m. Art. 30 BayWG und die ggf. notwendige Anzeige- und
Prüfpflicht gemäß Anlagenverordnung hingewiesen.

9.           Kampfmittel (§ 9 Abs. 5, Nr. 3 BauGB)
Im Zuge der Baumaßnahmen ist eine grundstücksbezogene Recherche und Bewertung von Fachfirmen
mit moderner volldigitaler oder optisch-digitaler Auswertestation und entsprechender Erfahrung in der
Auswertung von Kriegsluftbildern zu beauftragen. Bei entsprechendem Fund sind die Erdeingriffe durch
eine Munitionsbergungsfirma zu überwachen und die Sohle im Anschluss auf militärische Altlasten frei
zu messen. Die Erdarbeiten sind dann vorab von der Munitionsbergungsfirma beim staatlichen
Sprengkommando anzuzeigen. Die grundsätzliche Pflicht zur Gefahrenforschung und einer eventuellen
vorsorglichen Nachsuche liegt beim Grundstückseigentümer. Das „Merkblatt über Fundmunition“ und
die Bekanntmachung „Abwehr von Gefahren durch Kampfmittel (Fundmunition)“ des Bayerischen
Staatsministerium des Inneren sind zu beachten.

10.       Baudenkmäler (§ 9 Abs. 6 BauGB)
Im Planungsgebiet und im näheren Umgriff sind die folgenden Baudenkmäler vorhanden:
- D-2-61-000-1 „Mittelalterliche Stadtbefestigung der 2. Hälfte des 14. Jh. Sie umzog einstmals den

Altstadtkern. Erhalten haben sich von der Stadtmauer, die stellenweise noch bis zu fünf Meter hoch
ist, einige Teilstücke und Reste.“

- D-2-61-000-27 „Wohnhaus, dreigeschossiger Eckbau mit Satteldach, Giebel mit Zinnen, 2. Hälfte 16.
Jh.; südwestlich Rundturm, Teilstück der mittelalterlichen Stadtbefestigung.“

- D-2-61-000-28 „Wohnhaus, zweigeschossiger Satteldachbau, Giebel mit Zinnen, 16. Jh.,
dreigeschossiger Bodenerker.“

- D-2-61-000-30 „Wohnhaus, zweigeschossiger Satteldachbau mit barockem Giebel, 17./18. Jh.“
- D-2-61-000-32 „Wohnhaus, zweigeschossiger, giebelständiger Satteldachbau, 1878.“
- D-2-61-000-33 „Theklakapelle, Saalbau mit eingezogenem Chor, Sakristei und Fassadenturm mit

Zwiebelhaube, gestiftet 1426 von Wilhelm von Neufraunhofen, barocke Umgestaltung 1759; mit
Ausstattung.“

- D-2-61-000-34 „Wohnhaus, mehrgliedriger Baukörper mit zweigeschossigem Eckerker, 1877.“
- D-2-61-000-35 „Wohnhaus, dreigeschossiger Satteldachbau, Giebel mit Zinnen, wohl 19. Jh., im Kern

16./17. Jh.; mit Einfriedung.“
- D-2-61-000-36 „Wohnhaus, zweigeschossiger Satteldachbau, 1872; mit Einfriedung; darunter ältere

gewölbte Brauereikelleranlage, wohl 15. Jh., mit Erweiterung von 1864, zu einem ehem.
Sommerkeller gehörig.“

- D-2-61-000-37 „Burghauser Tor (Huetertor), spätgotische Toranlage der mittelalterlichen
Stadtbefestigung, unverputzter Ziegelbau mit Wappen, 1. Hälfte des 14. Jh., um 1800 klassizistisch
umgestaltet.“

- D-2-61-000-133 „Wohnhaus, zweigeschossig, mit Walmdach, 1. Hälfte 19. Jh.“
- D-2-61-000-237 „Amtsgebäude, viergeschossiger Walmdachbau mit Mezzaningeschoss, Ziergiebel

und stuckierter Fassadengliederung, 1897.“
- D-2-61-000-469 „Sog. Ottonianum, ehemals Ausflugslokal, jetzt Jugendherberge, zweigeschossiger

Walmdachbau mit Rundbogenfenstern, 1839 von Johann Bernlochner, über Stadtmauer errichtet;
Portal, Säulenportal mit Segmentgiebel, zwischen Stadtmauer und Ottonianum eingepasst; ehem.
Bierlagerkeller, tonnengewölbte Anlage aus Ziegelstein, Vorbau mit Satteldach und holzverschaltem
Giebel, wohl gleichzeitig“

- D-2-61-000-631 „Zugehörige Wegkapelle, mit neugotischem Holzaltar und Altöttinger Schwarzer
Madonna.“

- D-2-61-000-717 „Ehem. Amts- und Landgerichtsgefängnis, Dreiflügelbau mit zweigeschossigem
Mittelteil und fünfgeschossigen Zellentrakten, verputzte Ziegelbauten mit Walmdächern und Eckturm,
1907; Ringmauer, verputzte Ziegelmauer mit Bedachung, gleichzeitig.“

Für jede Art von Veränderungen an den sich im Geltungsbereich sowie im angrenzenden Umfeld
befindenden Denkmälern und in ihrem Nähebereich gelten die Bestimmungen der Art. 4 bis 6 DSchG.
Das bayerische Landesamt für Denkmalpflege ist bei allen Planungs-, Anzeige-, Zustimmungs- sowie
Erlaubnisverfahren nach Art. 6 DSchG und bei allen baurechtlichen Genehmigungsverfahren, von
denen Baudenkmäler oder Ensembles unmittelbar oder in ihrem Nähebereich betroffen sind, zu
beteiligen.

11.         Bodendenkmäler (§ 9 Abs. 6 BauGB)
Im Planungsgebiet und im näheren Umgriff sind die folgenden Bodendenkmäler vorhanden:
- D-2-7438-0030 „Untertägige mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der Altstadt von

Landshut“
- D-2-7438-0383 „Untertägige Teile der ehem. mittelalterlichen Stadtbefestigung mit Wehrtürmen.“
- D-2-7438-0385 „Untertägige Teile des mittelalterlichen Burghauser Tores (Huetertor).“
- D-2-7438-0393 „Untertägige spätmittelalterliche und neuzeitliche Befunde im Bereich der

Theklakapelle.“
- D-2-7438-0415 „Untertägige Teile der spätmittelalterlichen Stadtbefestigung von Landshut mit Toren,

Türmen und vorgelagerten Gräben“
Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denkmalrechtliche
Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei
der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. Folgenden Hinweise sind zu
beachten:
Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege empfiehlt nachdrücklich, Eingriffe in die
Denkmalsubstanz zu vermeiden. Sollte nach Abwägung aller Belange keine Möglichkeit bestehen,
Bodeneingriffe durch Umplanung vollständig oder in großen Teilen zu vermeiden, muss eine vorherige
wissenschaftliche Untersuchung, Bergung und Dokumentation (d. h. Ausgrabung) im Auftrag der
Vorhabenträger durchgeführt werden. Zur Kostentragung verweisen wir auf Art. 7 Abs. 1 Satz 2
BayDSchG in der Fassung vom 23.06.2023.
Archäologische Ausgrabungen können abhängig von Art und Umfang der Bodendenkmäler einen
erheblichen Umfang annehmen und müssen frühzeitig geplant werden. Hierbei sind Vor- und
Nachbereitung aller erforderlichen wissenschaftlichen Untersuchungen zu berücksichtigen. Die aktuellen
fachlichen Grundlagen für Durchführung und Dokumentation archäologischer Ausgrabungen finden Sie
unter
https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/dokuvorgaben_april_2020.pdf.
Im Bereich bekannter Bodendenkmäler ist darüber hinaus der Einsatz technischer Ortungsgeräte, die
geeignet sind, Denkmäler im Erdreich aufzufinden (z. B. Metallsonden), gemäß Art. 7 Abs. 6 BayDSchG
verboten. Für berechtigte berufliche Interessen (geophysikalische Prospektion, Kampfmittelräumung,
archäologische Fachfirmen) kann die Erlaubnis erteilt werden.
Das auffinden von Bodendenkmälern ist nach Art. 8 Abs. 1 Bay DSchG verpflichtend dies unverzüglich
der Unteren Denkmalbehörde zu melden. Nach Art. 8 Abs. 2 Bay DSchG müssen aufgefundene
Gegenstände und der Fundort bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige unverändert belassen
werden, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder
Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

12.       Baumstandorte und Baumschutz
Standorte für Bäume in den privaten Flächen sind so auszubilden, dass für einen Baum mind. 8 m²
Vegetationsfläche gesichert sind. Der Wurzelraum ist 80 cm hoch mit Oberboden zu verfüllen. Vorher ist
der Untergrund zu lockern, so dass Wasser versickern kann. Einzelbaumscheiben oder Standorte für
Bäume in befestigten Flächen sind mit einem Drainagegießring pro Baum zu versehen. Eine eventuell
später notwendig werdende Entfernung von nicht standortgenau als zu pflanzen oder zu erhalten
festgesetzten Bäumen ist nur nach Maßgabe der Verordnung zum Schutz des Baumbestandes in der
Stadt Landshut (Baumschutzverordnung) in seiner jeweils geltenden Fassung möglich.

13.       Pflanzliste
Es sind ausschließlich Obstgehölze, Laubbäume und Hecken gemäß Artenliste (siehe Anhang zur
Begründung), abgestimmt mit der Unteren Naturschutzbehörde, zu verwenden. Der gesetzlich
vorgeschriebene Grenzabstand für Bepflanzungen ist einzuhalten.
Zum Schutz der Kinder ist bei der Bepflanzung von Spielplätzen auf Pflanzen zu verzichten, die in der
beim Giftinformationszentrum (GIZ) Nord verfügbaren Liste der giftigen Pflanzen aufgelistet sind. Die
Liste kann online abgerufen werden unter:
https://www.giz-nord.de/cms/index.php/liste-giftiger-pflanzenarten.html.

14.       Vorsorgender Bodenschutz - Verwertung und Entsorgung von Oberboden
Bei allen Baumaßnahmen sind anfallender Oberboden sowie kulturfähiger Unterboden soweit möglich
für die Erstellung von Grünflächen oder für landwirtschaftliche Kulturzwecke wieder zu verwenden. Der
Oberboden ist gemäß § 202 BauGB so zu schützen und zu pf legen, dass er jederzeit wieder
verwendungsfähig ist. Oberbodenlagerungen müssen in Mieten mit einer Basisbreite von max. 3 m,
einer Kronenbreite von 1m und einer Höhe von max. 2 m angelegt werden, Unterboden mit einer Höhe
von max. 3 m. Bodenmieten sind durch Profilierung und Glättung vor Vernässung zu schützen. Die

Mietenlagerfläche muss wasserdurchlässig sein und es darf sich kein Stauwasser bilden. Die
Lagerfläche sollte sich nicht in Muldenlage befinden. Müssen Lagerflächen auf nicht
wasserdurchlässigen Böden eingerichtet werden, sind entsprechende Maßnahmen zum Ableiten von
Niederschlagswasser vorzusehen. Bei Lagerungszeiten über zwei Monaten sind die Mieten sofort zu
begrünen. Die Ansaatmischung ist nach Standorteigenschaften, angenommener Lagerzeit und
Jahreszeit anzupassen. Bodenmieten für Oberboden und kulturfähigen Unterboden dürfen nicht
schädlich verdichtet, nicht befahren oder als Lagerflächen genutzt werden. Es wird darauf hingewiesen,
dass die Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauten durch Bodenmaterial mit hohem
organischem Anteil (Oberboden, anmoorige und torfhaltige Böden) unzulässig ist. Beim Anfall größerer
Mengen sind mögliche, rechtlich und fachlich zulässige Verwertungs- und Entsorgungswege
(Materialmanagement) frühzeitig bei der Planung und im Rahmen von Aushubarbeiten zu
berücksichtigen.

15.       Vorsorgender Bodenschutz - Erdarbeiten
Alle Erdarbeiten bzw. Bau- und Eingriffsflächen sind auf das notwendige Maß zu beschränken (§ 1a
Abs. 2 BauGB). Die Erd-/Grabarbeiten sind so auszuführen, dass keine Verunreinigungen des Bodens
erfolgen können. Ober-, Unterboden und Untergrund müssen getrennt, horizont- bzw. schichtenweise
ausgebaut, wenn erforderlich zwischengelagert und verwertet werden. Bodenverdichtungen auf
(zukünftigen) unversiegelten Flächen sind durch entsprechende Maßnahmen nach DIN 16639 und DIN
18915 zu vermeiden. Nicht vermeidbare Bodenverdichtungen sind nach Abschluss der Baumaßnahmen
bei abgetrocknetem Bodenzustand sachgerecht wieder aufzulockern. Die Lockerungsmaßnahmen und
eine ggf. notwendige Zwischenbewirtschaftung sind fachgerecht zu planen. Beim Wiedereinbau des
Bodens auf allen Freiflächen ist darauf zu achten, dass das Bodenmaterial schichtkonform und ohne
Verdichtungen entsprechend Tabelle 2 DIN 19639 eingebracht wird. Die Verfestigung hat für alle
Freiflächen durch Andrücken zu erfolgen (kein Rütteln oder Walzen).

16.       Nachsorgender Bodenschutz - Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG
Sollten bei Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt
werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich das Amt für
Umwelt-, Klima- und Naturschutz der Stadt Landshut zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art. 1
BayBodSchG).

D Baudenkmäler
(§ 9 Abs. 6 BauGB)
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C: FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

Soweit im Plan nichts anderes bestimmt ist, gelten für die Bebauung des gesamten Gebietes die Bestimmungen
der BayBO, i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch § 2
des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 657), durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVGl.
S. 667) und durch § 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 699) geändert worden ist, und der
BauNVO i.d.F. vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Art. 2 G zur Stärkung der Digitalisierung
im Bauleitverfahren und zur Änd. weiterer Vorschriften vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).

1. Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) - Luftwärmepumpen
Die durch den Betrieb einer Wärmepumpe verursachten Beurteilungspegel, dürfen an den
nächstgelegenen Immissionsorten die folgenden, um 6 dB(A) reduzierten Immissionsrichtwerte der TA
Lärm (Fassung vom 26.08.1998, zuletzt geändert durch AVV vom 01.06.2017) nicht überschreiten:
tags (06:00 Uhr - 22:00 Uhr): 54 dB(A)
nachts (22:00 Uhr - 06:00 Uhr): 39 dB(A)
Bei der Aufstellung von Wärmepumpen sind Schall-Reflexionen zu vermeiden. Die Abluft von
Wärmepumpen darf nicht auf nachbarschaftliche Grundstücke geführt werden.

2.           Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) - Tiefgaragenbelüftung
- Natürliche Belüftung: Es ist ein Mindestabstand von 2,50 m vom Rand von

Abluftschächten/-öffnungen bis zum Rand von schutzbedürftigen Nutzungen (Fenster von Schlaf- und
Aufenthaltsräumen, Außenwohnbereiche wie Terrassen / Balkone / Loggien; Aufenthaltsbereiche im
Freien wie Spielplätze / Spielwiesen / Sitzgelegenheiten) einzuhalten. Abluftschächten/-öffnungen
sind auch außerhalb der festgesetzten überbaubaren Fläche (siehe A: 3.1) bis zu einer Abmessung
von max. 1,00 x 2,00 m zulässig.

- Mechanische Belüftung: Die Tiefgaragenlüftungsanlagen und andere betriebstechnische
Einrichtungen einschließlich zugehöriger Aggregate sind gemäß dem Stand der Lärmschutztechnik
zum Zeitpunkt der Rechtskraft des Bebauungsplanes zu errichten. Lüfter und Antriebsaggregate sind
soweit möglich zu kapseln bzw. in lärmarmer Ausführung vorzusehen und körperschall- und
schwingungsisoliert aufzustellen. Maschinell erfasste Tiefgaragenabluft ist über Dach in die freie
Luftströmung abzuleiten.

D: HINWEISE DURCH TEXT

1. Energie
Zur Förderung einer nachhaltigen Energieversorgung wird auf das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in der
jeweils gültigen Fassung hingewiesen. Entsprechend müssen Anforderungen an die energetische
Qualität von Gebäuden und an den Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden eingehalten und
nachgewiesen werden. Eine energetische Qualität der Gebäude, die über die Mindestanforderungen
des Gebäudeenergiegesetztes hinausgeht wird empfohlen. Ebenso wird empfohlen regenerative
Energien über die Mindestanforderungen des Gebäudeenergiegesetzes hinaus zu erzeugen/nutzen.

2.           Baugrund
Es wird empfohlen, für das Bauvorhaben ein gesondertes Bodengutachten erstellen zu lassen.

3.           Stellplatzsatzung / Versiegelungsverbotssatzung / Spielplatzsatzung
Soweit in diesem Bebauungsplan keine anderslautenden Festsetzungen getroffen werden, sind die
Regelungen der Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge
und Fahrräder (Stellplatzsatzung - StPlS), der Satzung über das Verbot von Bodenversiegelung
(Versiegelungsverbotssatzung - VVS) sowie der Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis
eines Spielplatzes für Kinder (Spielplatzsatzung - SpPlS) in ihren jeweils geltenden Fassungen
maßgebend.

4.           Versickerung
Für die Grundstücke im Umgriff des Plangebietes besteht grundsätzlich ein historisch erworbenes
Einleitungsrecht für Niederschlagswasser. Jedoch ist bei Baumaßnahmen wie Neubebauungen (auch
Ersatzneubauten o. Nachverdichtungen größer 100 m²) und bei Niederschlagswasserrelevanten
Erweiterungen/Umbauten bestehender baulicher Anlagen (auch befestigte Außenflächen) zur
Reduzierung der Belastungen im Kanalnetz und in Anlehnung an § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz
(WHG) grundsätzlich eine Trennung von Schmutz- und Niederschlagswasser mit dezentraler
Versickerung aller anfallenden Niederschlagswasser auf dem/den Grundstück/en zu prüfen und den
örtlichen Gegebenheiten entsprechend zu realisieren (z.B. Mulden-Rigolen-Systeme über die belebte
Oberbodenzone).

Aufgrund  des  § 10  Abs.  1 Baugesetzbuch  - BauGB  - in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  03.11.2017  (BGBl.  I
S.  3634),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  5 G zur  Beschleunigung  des  Ausbaus  von  Geothermieanlagen,
Wärmepumpen  und  Wärmespeichern  sowie  zur  Änd.  des  BauGB  und  des  BImSchG  vom  22.12.2025  (BGBl.  2025  I
Nr.  348)  und  Art.  23  der  Gemeindeordnung  für  den  Freistaat  Bayern  - GO  - i.d.F.  der  Bekanntmachung  vom
22.08.1998  (GVBl.  S.  796,  797,  BayRS  2020-1-1-I),  die  zuletzt  durch  § 1 des  Gesetzes  vom  23.  Dezember  2025
(GVBl.  S.  637)  geändert  worden  ist,  sowie  Art.  81  Abs.  2 Bayer.  Bauordnung  - BayBO  - i.d.F.  der  Bekanntmachung
vom  14.08.2007  (GVBl.  S.  588,  BayRS  2132-1-B),  die  zuletzt  durch  § 2 des  Gesetzes  vom  23.  Dezember  2025
(GVBl.  S.  657),  durch  § 4 des  Gesetzes  vom  23.  Dezember  2025  (GVGl.  S.  667)  und  durch  § 3 des  Gesetzes  vom
23. Dezember 2025 (GVBl. S. 699) geändert worden ist, erlässt die Stadt Landshut die Satzung :

 BEBAUUNGSPLAN NR. 00-31

"Zwischen Richard-Schirmann-Weg und Klöpflgraben"

MIT INTEGRIERTEM GRÜNORDUNGSPLAN

Für die Aufstellung des Entwurfes

Landshut, den ..................
Referat  Bauen und Umwelt
Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung

Ludwig -Kienitz
Amtsleiterin

Landshut, den ..................
Referat Bauen und Umwelt

Doll
Ltd. Baudirektor

1. Der Stadtrat hat in der Sitzung vom_________ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des
Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde im Amtsblatt Nr. __ am _________
ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und
Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung von __________ hat in der Zeit vom
________ bis ______ stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1
BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom _________ hat in der Zeit vom
________ bis ________ stattgefunden.

4. Der Bebauungsplan wurde als Entwurf am ________ vom Stadtrat gebilligt.

5. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ________ wurden die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ________ bis
_________ beteiligt.

6. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom _________ wurde mit der Begründung gemäß § 3
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom________ bis _________ öffentlich ausgelegt.

7. Der Bebauungsplan wurde als Entwurf am ________ vom Stadtrat erneut gebilligt.

8. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ________ wurden die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom ________ bis
________ erneut beteiligt.

9. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ________ wurde mit der Begründung gemäß § 4a
Abs. 3 BauGB in der Zeit vom _________ bis ________ öffentlich ausgelegt.

10. Die Stadt hat mit Beschluss des Stadtrates vom ________ den Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB
in der Fassung vom _______ als Satzung beschlossen.

Landshut, den _________

Oberbürgermeister (Siegel)

11. Ausgefertigt

Landshut, den ________

Oberbürgermeister (Siegel)

12. Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans wurde am _________ gem. § 10 Abs. 3 HS 2 BauGB
ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen
Dienststunden der Stadt zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen
Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3
S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung
hingewiesen.

Landshut, den _______

Oberbürgermeister (Siegel)

STAND AUSLE
GUNG
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